
§ 17
Staatsgefährdende Gewaltakte 

Wer es unternimmt, durch Gewaltakte oder durch 
Drohung mit Gewaltakten die Bevölkerung in Furcht 
und Schrecken zu versetzen, um Unsicherheit zu ver
breiten und das Vertrauen zur Arbeiter-und-Bauern- 
Macht zu erschüttern, wird mit Zuchthaus, in minder
schweren Fällen mit Gefängnis nicht unter sechs Mona
ten bestraft.
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§ 18
Angriffe gegen örtliche Organe der Staatsmacht

Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung 
mit Gewalt die gesetzmäßige Tätigkeit der örtlichen 
Organe der Staatsmacht oder eines ihrer Mitglieder un
möglich zu machen oder zu behindern, wird mit Zucht
haus, in minderschweren Fällen mit Gefängnis nicht 
unter sechs Monaten bestraft.

§ 19
Staatsgefährdende Propaganda und Hetze

(1) Wer
1. den Faschismus oder Militarismus verherrlicht oder 

propagiert oder gegen andere Völker oder Rassen 
hetzt,

2. gegen die Arbeiter-und-Bauern-Macht hetzt, gegen 
ihre Organe, gegen gesellschaftliche Organisationen 
oder gegen einen Bürger wegen seiner staatlichen 
oder gesellschaftlichen Tätigkeit oder seiner Zu
gehörigkeit zu einer staatlichen Einrichtung oder


